
zugehören, ist für jedermann gewähr
leistet. Alle Abreden und Maßnahmen, 
welche diese Freiheit einschränken oder 
zu behindern suchen, sind rechtswidrig 
und verboten.
Das Streikrecht der Gewerkschaften ist 
gewährleistet.

Artikel 15
Die Arbeitskraft wird vom Staat ge
schützt.
Das Recht auf Arbeit wird verbürgt. Der 
Staat sichert durch Wirtschaftslenkung 
jedem Bürger Arbeit und Lebensunter
halt. Soweit dem Bürger angemessene 
Arbeitsgelegenheit nicht nachgewiesen 
werden kann, wird für seinen notwen
digen Unterhalt gesorgt.

Artikel 16
Jeder Arbeitende hat ein Recht auf Erho
lung, auf jährlichen Urlaub gegen Ent
gelt, auf Versorgung bei Krankheit und 
im Alter.
Der Sonntag, die Feiertage und den. Mai 
sind Tage der Arbeitsruhe und stehen 
unter dem Schutz der Gesetze. Der Er
haltung der Gesundheit und Arbeits
fähigkeit der arbeitenden Bevölkerung, 
dem Schutze der Mutterschaft und der 
Vorsorge gegen die wirtschaftlichen Fol
gen von Alter, Invalidität, Arbeitslosig
keit und sonstigen Wechselfällen des 
Lebens dient ein einheitliches, umfassen
des Sozialversicherungswesen auf der 
Grundlage der Selbstverwaltung der Ver
sicherten.

Artikel 17
Die Regelung der Produktion sowie der 
Lohn- und Arbeitsbedingungen in den 
Betrieben erfolgt unter maßgeblicher Mit
bestimmung der Arbeiter und Angestell
ten.
Die Arbeiter und Angestellten nehmen 
diese Rechte durch Gewerkschaften und 
Betriebsräte wahr.

Artikel 18
Die Republik schafft unter maßgeblicher 
Mitbestimmung der Werktätigen ein ein
heitliches Arbeitsrecht, eine einheitliche 
Arbeitsgerichtsbarkeit und einen einheit
lichen Arbeitsschutz.
Die Arbeitsbedingungen müssen so be
schaffen sein, daß die Gesundheit, die 
kulturellen Ansprüche und das Familien
leben der Werktätigen gesichert wird.
Das Arbeitsentgelt muß der Leistung ent
sprechen und ein menschenwürdiges Da
sein für den Arbeitenden und seine 
unterhaltsberechtigten Angehörigen ge
währleisten.
Mann und Frau, Erwachsener und Jugend
licher haben bei gleicher Arbeit das Recht 
auf gleichen Lohn.
Die Frau genießt besonderen Schutz im 
Arbeitsverhältnis. Durch Gesetz der Re
publik werden Einrichtungen geschaffen, 
die es gewährleisten, daß die Frau ihre 
Aufgabe als Bürgerin und Schaffende mit 
ihren Pflichten als Frau und Mutter ver
einbaren kann.
Die Jugend wird gegen Ausbeutung ge
schützt und vor sittlicher, körperlicher 
und geistiger Verwahrlosung bewahrt. 
Kinderarbeit ist verboten.

II. Wirtschaftsordnung
Artikel 19

Die Ordnung des Wirtschaftslebens muß 
den Grundsätzen sozialer Gerechtigkeit 
entsprechen; sie muß allen ein menschen
würdiges Dasein sichern.
Die Wirtschaft hat dem Wohle des gan
zen Volkes und der Deckung seines Be
darfs zu dienen; sie hat jedermann einen 
seiner Leistung entsprechenden Anteil an 
dem Ergebnis der Produktion zu sichern.

Im Rahmen dieser Aufgaben und Ziele 
ist die wirtschaftliche Freiheit des einzel
nen gewährleistet.

Artikel 20
Bauern, Handel- und Gewerbetreibende 
sind in der Entfaltung ihrer privaten Ini
tiative zu unterstützen. Die genossen
schaftliche Selbsthilfe ist auszubauen.
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